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nach das Frauenstimmrecht in eidgenössischen Angelegenheiten nur durch
eine Verfassungsrevision eingeführt werden kann, nicht abweichen zu
sollen.

V.
Unter diesen Umständen hielt der Bundesrat dafür, dass der Zeit-

punkt nicht gekommen ist, um über die materielle Frage zu entscheiden,
ob das Frauenstimm- und -Wahlrecht in eidgenössischen Angelegenheiten
einzuführen sei. Ohne für oder gegen das Frauenstimm- und -Wahlrecht
Stellung zu nehmen, hat der Bundesrat bis jetzt immer die Auffassung
vertreten, es sei richtiger, wenn das Frauenstimm- und -Wahlrecht zuerst
in den Gemeinden und in den Kantonen eingeführt werde. Erst wenn
einige Erfahrungen auf dem Boden des kantonalen und des kommunalen
Rechts gesammelt sein werden, wird man mit einiger Aussicht auf Erfolg
daran gehen können, die Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts
bundesrechtlich einzuführen. Es schien dem Bundesrat deshalb auch ver-
früht, jetzt schon die im Postulat Oprecht angeregte Prüfung dieser in
politischer wie in kultureller Hinsicht höchst wichtigen Frage vorzu-
nehmen und einen Bericht darüber zu erstatten. Das ist der Grund,
weshalb bis jetzt der Bericht noch nicht erstattet wurde. Nichts
steht aber einer Lösung im Wege, wonach nun die beiden parlamentari -
sehen Kommissionen den eidgenössischen Räten beantragen, es sei der
Bundesrat zu beauftragen, jetzt schon eine Vorlage auf Revision des
Artikels 4 der Bundesverfassung und allfällig anderer, damit zusammen-
hängender Verfassungsartikel den eidgenössischen Räten zu unterbreiten.

Zusammenfassend stellt der Bundesrat fest, dass die Einführung
des Frauenstimm- und -Wahlrechts im Bund nicht ohne eine Revision
der Bundesverfassung möglich ist; die nötige Rechtsgrundlage könnte
sowohl durch eine Teilrevision wie bei Anlass einer Totalrevision der
Verfassung geschaffen werden.

Wir ersuchen Sie, in diesem Sinne von dem vorliegenden Bericht
Kenntnis zu nehmen.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die Versi-
cherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Bern, den 2. Februar 1951.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräsident:
Ed. von Steiger

Der Bundeskanzler:

Leimgruber
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